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Würc’en Ordnungswidrigkeiten begangen* die materielle Schädon 
verursachten oder noch sich ziehen, ist auf die freiwillige 
Wiedergutmachung do3 Schadens hinzuwirken. let dor Rechts
verletzer von 3ich aus nicht bereit, den entstandenen Scho
den wiedorgutzumachon, sind Voraussetzungen zu schaffen, um 
einen Schadenersatz im Rahmen einer Zivilrcchtsklago, Rogreß- 
maßnahmo durch den Betrieb oder anderweitige Maßnahmen der 
materiellen Verantwortlichkeit durchzusetzen.

Dos Ordnungswidrigkeitenrocht enthält eine Vielzahl von Rege
lungen zur erzieherischen Einflußnahme auf den Rechtsverlet
zer. Sie orientieren auf die Einbeziehung staatlicher und 
gesellschaftlicher Erziehungsträger. Dazu gehören:

- Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Organen der Ougend- 
hilfe (3 10 Abs. 3 und 4),

- die Verpflichtung staatlicher und gesellschaftlicher Orga
ne, Einrichtungen und Institutionen zur Aufdeckung von 
Ordnungswidrigkeiten und zur Beseitigung ihrer Ursachen 
und Bedingungen (j 20 Abs. 1),

- die Zusammenarbeit mit dem Arboitskollektiv, gosollochaft- 
liehen Organisationen und Kräften (j 23 Abs. 3).

Diese spo-zifischen Formen der Einbeziehung der Öffentlich
keit können zur Aufklärung dos Sachverhalts und der Vorberei
tung der Entscheidung genutzt werden und bieten darüber hin
aus vielfältige Potenzen der erzieherischen Einflußnahmo auf 
den jugendlichen Rechtsverletzer und andere Personen aus 
seinem soziclon Umfeld. Die Einflußnahme der Dienstoinhoiten 
der Linie Untersuchung des HfS auf den Ordnungsstrafbofugten 
zur Einbeziehung staatlicher und gesellschaftlicher Kräfte 
ist immer dann erforderlich, wenn

- die Ordnungswidrigkeit Auswirkungen auf den Arbeite-,
Wohn- und Freizeitbereich des ^Jugendlichen hatto oder 
negative Wirkungen zu erwarton sind.
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